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I. Bekanntmachung über die 34. Sitzung des Personalausschusses am 

Donnerstag, dem 15.12.2022, 16:00 Uhr, im Ältestenratszimmer, Rathaus, 
Maximilianstraße 12. 

 
Tagesordnung 
 

 Nichtöffentliche Sitzung 
  

1.  Einstellung von Beschäftigten; 
 

2.  Einstellung von Beschäftigten; 
 

3.  Beförderung von Beamtinnen und Beamten 
 

4.  Höhergruppierung von Beschäftigten; 
 

5.  Informationen der Verwaltung 
 

FB 1-120 

_______________________________________________ 
 
II. Bekanntmachung über die 37. Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 

dem 15.12.2022, 17:00 Uhr, im Stadtratssitzungssaal, Rathaus, 
Maximilianstraße 12. 

 
Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung 
  

1.  Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes nach § 30 GemO; 
Claudia Behnecke (AfD) 
 

2.  Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern 
 

3.  Haushalte 2023 der Stadt Speyer, der Bürgerhospitalstiftung und der 
Waisenhausstiftung; Haushaltsreden der Fraktionen und Gruppierungen 
 

4.  Finanzhaushalt 2022; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 
Abs. 1 GemO bei HHSt. 61200.3151000 (Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft / Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt/von 
Banken) 
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5.  Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Speyer 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
2. Entlastung der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin und der 
Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2021 
 

6.  Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Bürgerhospitalstiftung 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
2. Entlastung des Stiftungsvorstandes 
 

7.  Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Waisenhausstiftung 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
2. Entlastung des Stiftungsvorstandes 
 

8.  Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b UStG 
 

9.  Einführung einer Veranstaltungssatzung im Gebiet der Stadt Speyer 
 

10.  „Entwicklung des Standorts der Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz“  
in Speyer 
hier: Information über den Siegerentwurf des privaten 
Architektenwettbewerbs der Sparkasse 
 

11.  Innenstadtentwicklung – Bereich der Maximilianstraße 
 

12.  Nahverkehrsplan – Grundstücksentwicklung Heinkelstraße 
 

13.  Umbesetzung von Ausschüssen 
 

14.  Annahme und Verwendung von Spenden nach § 94 Abs. 3 GemO 
 

15.  Informationen der Verwaltung 
 

  
B) Nichtöffentliche Sitzung 

  
16.  Finanzangelegenheiten 

 
17.  Informationen der Verwaltung 

 
FB 1-110 
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III. Öffentliche Ausschreibung gem. § 3 und § 12 VOB/A 
Die Stadt Speyer schreibt aus: 
 
Brandmeldeanlage – Jugendförderung  
Vergabenummer SSPE-2022-0068 
 
a) Stadtverwaltung Speyer  

-Vergabestelle-  
Maximilianstraße 100 
67346 Speyer 
Tel. (0 62 32) 14 26 28  
Fax (0 62 32) 14 24 58 
vergabe@stadt-speyer.de  

 
b) Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Angebote können abgegeben werden: 

mailto:vergabe@stadt-speyer.de
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- schriftlich 
- elektronisch in Textform 
- elektronisch mit fortgeschrittener Signatur 
- elektronisch mit qualifizierter Signatur 

 
d) Art des Auftrags: 

 Ausführung von Bauleistungen    
 
e) Ort der Ausführung: 

Jugendförderung  
Seekatzstraße 5  
67346 Speyer 

 
f) Art und Umfang der Leistung:  

Tausch der BMA, Wartung und Instandhaltung (näheres siehe LV) 
 
g) entfällt  
 
h) Aufteilung in Lose: Nein 
 
i) Ausführungsfrist:  

Beginn der Arbeiten: 20.02.2023 
Ende der Arbeiten: 20.05.2023 Tausch der BMA; 31.12.2027 Wartung und  
Instandhaltung  
 

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen 
 
k) Zulassung von mehreren Hauptangeboten: Nicht zugelassen 
 
l) Die Vergabeunterlagen können kostenfrei unter folgendem Link 

heruntergeladen werden:  
AI Vergabeplattform - Administration Intelligence AG (vmstart.de) 

 
m) Anschrift für die Abholung des Leistungsverzeichnisses und der 

Angebotsunterlagen: Vergabestelle Speyer (siehe Punkt a); bitte nur 
vormittags und nach telef. Vorankündigung. 
Bei Anforderung der Unterlagen (CD) wird eine Kostenpauschale i. H. v. € 
15,00 fällig. 

 
n) entfällt 
 
o) Angebotsfrist: 

Abgabe der Angebote bis 11.01.2023, 10:00 Uhr (wenn möglich 15 Minuten 
vor Submissionsbeginn) 
Ablauf der Bindefrist: 10.02.2023 

 
p) Angebote sind zu richten an: siehe Buchstabe a) 

Die Abgabe elektronischer Angebote ist über die Vergabeplattform 
www.auftragsboerse.de möglich. 

 
q) Das Angebot ist in Deutsch abzufassen. 
 
r) Zuschlagskriterien: 100 % Preis  
 
s) Eröffnungstermin: 

Mittwoch, 11. Januar 2023, 10:00 Uhr im Stadthaus,  
Maximilianstraße 100 – Zimmer 012 im Erdgeschoss – 67346 Speyer  
 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-184ebba6d7b-4acf909ae4469f26&Category=InvitationToTender
http://www.auftragsboerse.de/
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Bieter und bevollmächtigte Vertreter sind berechtigt, an der Submission 
teilzunehmen.  

 
t) Sicherheitsleistungen: Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung: keine 

Sicherheitsleitungen für Mängelansprüche: keine 
 
u) Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B     
 
v) Rechtsform, die die Bietergemeinschaften nach der Auftragsvergabe haben 

muss: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter 

 
w) Eignung:  

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den 
Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder 
die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der 
Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur 
Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf 
gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. 
Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, 
unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch 
die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in 
der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger 
Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache 
abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
Das Formblatt 124 – Eigenerklärung zur Eignung liegt den 
Vergabeunterlagen bei! 
 
Der Nachweis der Eignung ist entweder durch Eintragung in das 
Präqualifikationsverzeichnis für Bauunternehmen (PQ Verzeichnis) oder 
durch das ausgefüllte Formblatt 124 zu erbringen. Im Rahmen des 
Formblatts 124, das mit dem Angebot einzureichen ist, werden folgende 
Angaben in Form von Eigenerklärungen mit dem Angebot abverlangt: 
- Angaben zum Umsatz des Unternehmens der letzten 3 abgeschl. 

Geschäftsjahre 

- Eigenerklärung zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind 

- Eigenerklärung zu vorhandenen Arbeitskräften für die Ausführung der 
Leistung 

- Angaben zur Eintragung in das Berufsregister 
- Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
- Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, 

die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt 
- Eigenerklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur 

gesetzlichen Sozialversicherung 
- Eigenerklärung zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

 
Falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, sind folgende Erklärungen, 
Bestätigungen auf gesondertes Verlangen vorzulegen: 
- drei Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen 

gem. den Vorgaben in Formblatt 124 aus den letzten fünf Jahren 
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- Angaben zu Arbeitskräften in den letzten drei abgeschl. Kalenderjahren 
(mit Leitungspersonal) 

- gültige Gewerbeanmeldung 
- gültiger Handelsregisterauszug 
- gültige Eintragung in die Handwerksrolle bzw. Industrie- und Handelskammer 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse**) 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (Bescheinigung in 

Steuersachen) *) 

- Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG des zuständigen Finanzamtes *) 
- Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft *) 

 
*) mit gültiger Befristung oder, falls die Bescheinigung unbefristet erstellt 
wurde, nicht älter als 12 Monate 
**) soweit Ihr Betrieb beitragspflichtig ist 

  
Eine ausführliche Darstellung findet sich im VHB Formblatt 124, das den 
Vergabeunterlagen beiliegt. 
Die im VHB Formblatt 124 jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise sind 
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb einer gesetzten 
angemessenen Frist vorzulegen. Werden die von der Vergabestelle 
angeforderten Unterlagen/Nachweise nicht innerhalb dieser gesetzten Frist 
vollständig vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen. 

 
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur 

Nachprüfung behaupteter  
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann: 
- ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion -Referat 45-;  
Willy-Brandt-Platz 3; 54290 Trier 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
IV. Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG); 

Bescheid nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) 
 
Herrn Cristian-Goran Sisu, letzte bekannte Anschrift in 67346 Speyer, 
Remlingstraße 14 und letzte bekannte Betriebsstätte in Speyer, Armbruststraße 
25, wird hiermit der Bescheid der Stadtverwaltung Speyer vom 05.12.2022, AZ. 
211/Me, nach § 14 Abs. 1 Satz 3 Gewerbeordnung öffentlich zugestellt.  

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG kann eine Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist.  

Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich II, Große 
Himmelsgasse 10, Zimmer 202, 67346 Speyer eingesehen werden. 
Mit der Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

FB 2-110 

_______________________________________________ 
 
V. Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP 

Dämmung oberste Geschossdecke: Pflicht oder Kür? 
 
Die oberste Geschossdecke von Wohngebäuden muss nach dem 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachträglich gedämmt werden, wenn noch keine 
Dämmung vorliegt oder ein definierter Mindestwärmeschutz nicht eingehalten wird. 
Wahlweise kann auch die Dachschräge gedämmt sein.  
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Eine Sonderregelung gibt es für Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen der 
Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat. Hier gilt die 
Pflicht erst im Falle eines Eigentümerwechsels. Der neue Eigentümer hat hierfür 
nach dem Kauf zwei Jahre Zeit. 
 
Aber auch ohne Verpflichtung ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke 
eine relativ einfache und kostengünstige Maßnahme, die auch in Eigenleistung 
erbracht werden und viel Heizenergie einsparen kann: Bei ungenutzten 
Dachräumen reicht es, Dämmstoffbahnen oder -platten auf dem Dachraumboden 
auszulegen. Empfehlenswert ist es, die Platten oder Bahnen etwa 18 bis 24 
Zentimeter dick und fugendicht zu verlegen, um einen guten Dämmeffekt zu 
erreichen. Bei Holzbalkendecken sollte aber geprüft werden, ob ein Feuchteschutz 
von unten in Form einer Dampfbremse notwendig ist. Dies kann der Fall sein, 
wenn unterseitig kein Putz oder keine intakte Folie vorhanden ist.  
Für nachträgliche Dämmmaßnahmen können auch Fördermittel in Anspruch 
genommen werden.  
 
Bei allen Fragen rund um Dämmung, Feuchteschutz und Altbausanierung steht 
der Energieberater der Verbraucherzentrale zur Verfügung.  
 
Die nächsten Beratungstermine finden am Freitag, den 06.01.23 von 9.00 – 
13.30 Uhr in Speyer statt. 
 
Die Beratung ist kostenfrei.  
 
Für weitere Informationen: 
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei) 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 

 
Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Behördenrufnummer 115 
 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen  
Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie 
Ansprechpartner/-innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen 
Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig von 8:00 
bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

Stadtverwaltung Speyer, 09.12.2022  
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 
 
 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich 
wöchentlich freitags und ist im Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer      unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt  


